
Verehrte Leserinnen 
und Leser,

Rechtsstreitigkeiten, die aus
Kündigungen resultieren, sind
langwierig. Als Stolpersteine er-
weisen sich oft Details, die
leicht übersehen werden. Noch
komplexer werden die Kriterien
für eine wirksame Kündigung,
wenn das Unternehmen einen
Betriebsrat hat und eine Be-

triebsratsanhörung notwendig
ist. Daher haben wir unseren
neuesten Newsletter komplett
diesem Thema gewidmet. Hilf-
reiche Checklisten finden Sie
ergänzend auf  unserer Website
www.arbeitsrecht-management.de.
Ausdrücklich erwähnen möch-
ten wir an dieser Stelle unseren
Kollegen Rechtsanwalt Sebasti-
an Golla, Sozietät KÜBLER,
der an dieser Ausgabe maßgeb-
lich mitgearbeitet hat.
Ihr

Franz-Ludwig Danko

Betriebsratsanhörung bei
Kündigungen 
Anforderungen gemäß § 102 BetrVG

 Wie bereiten Sie eine Kündigung perfekt
vor?
Sie beabsichtigen eine Kündigung und Ihr Unternehmen hat einen
Betriebsrat? Dann müssen Sie die geplante Kündigung sorgfältig vor-
bereiten und vor allem den Betriebsrat gemäß § 102 BetrVG „ord-
nungsgemäß“ dazu anzuhören. Viel zu oft scheitern Kündigungen
nämlich schon allein an einer nicht ordnungsgemäßen Anhörung.
Der Grund: Die formalen Anforderungen an die Betriebsratsanhö-
rung sind extrem hoch, so dass bereits kleinste Fehler zur Unwirk-
samkeit der Kündigung führen können. 

Solche kleinen Fehler können – da sie sich regelmäßig erst im Laufe eines
Kündigungsschutzprozesses zeigen – für den Arbeitgeber erhebliche finan-
zielle Einbußen mit sich bringen. Denn ist die Kündigung unwirksam, müs-
sen Sie dem gekündigten Arbeitnehmer unter Umständen für die gesamte
Dauer des Prozesses das Arbeitsentgelt nachzahlen - selbst wenn der Ar-
beitnehmer während der gesamten Zeit nicht gearbeitet hat. Bei einem über
zwei Instanzen geführten Kündigungsrechtsstreit, der nicht selten 1,5 oder 2
Jahre dauert, kommt dabei schon eine beträchtliche Summe zusammen.
Aber auch aus personalpolitischer Sicht hat eine nicht ordnungsgemäße Be-
triebsratsanhörung unangenehme Folgen für den Arbeitgeber. Er muss sei-
ner Belegschaft erklären, warum die Kündigung trotz eines vorliegenden
Kündigungsgrunds an einer Formalie scheitern konnte. Daher sollten Sie
sich als Arbeitgeber für eine Betriebsratsanhörung mit dem entsprechenden
Know-how wappnen. Mit dieser Sonderausgabe von arbeitsrecht & manage-
ment möchten wir Sie dabei unterstützen und Ihnen detaillierte Informatio-
nen und hilfreiche Tipps zur Beantwortung der Frage liefern: Was ist für
eine ordnungsgemäße Betriebsratsanhörung notwendig?
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 Wer muss wie angehört werden?
Der Arbeitgeber muss den Betriebsrat des Betriebes anhören, zu dessen Be-
legschaft der zu kündigende Arbeitnehmer gehört. Zur Entgegennahme der
Mitteilung über die beabsichtigte Kündigung ist grundsätzlich nur der Be-
triebsratsvorsitzende bzw. im Falle seiner Verhinderung der stellvertretende
Betriebsratsvorsitzende berechtigt. Der Betriebsrat kann jedoch auch ein an-
deres Betriebsratsmitglied zum Empfang von Mitteilungen ermächtigen.
Die Betriebsratsanhörung selbst  unterliegt keinen Formerfordernissen und
kann daher auch mündlich erfolgen. 

Tipp: Um im Streitfall später nachweisen zu können, dass eine ordnungsge-
mäße Anhörung stattfand, empfehlen wir, den Betriebsrat stets schriftlich
anzuhören.

 Wann muss der Betriebsrat angehört 
werden?
Der Betriebsrat ist anzuhören, wenn einem Arbeitnehmer im Sinne des § 5
Abs. 1 BetrVG gekündigt werden soll. Dazu gehören auch:
• Auszubildende, die zur Ausbildung in den Betrieb eingegliedert sind
• befristet Beschäftigte
• Teilzeitbeschäftigte
• Tele- und Heimarbeiter

Der Betriebrat ist dagegen nicht anzuhören bei Kündigungen von
• echten freien Mitarbeitern (Selbstständigen)
• leitenden Angestellten
• Leiharbeitnehmern im Entleiherbetrieb
• arbeitgebernahen Personen im Sinne des § 5 Abs. 2 BetrVG

 Wie läuft das Anhörungsverfahren ab?
Das Anhörungsverfahren kann in zwei Phasen untergliedert werden: 

Phase 1: Der Arbeitgeber leitet das Anhörungsverfahren ein. Er informiert
den Betriebsrat über seine Kündigungsabsicht, teilt ihm die Person des Ar-
beitnehmers, die Art der Kündigung, Kündigungsfrist und -termin mit und
beschreibt den konkreten Kündigungssachverhalt. Leidet das Anhörungs-
verfahren bereits in dieser Phase unter Mängeln, ist die Anhörung regelmä-
ßig nicht ordnungsgemäß und die nachfolgende Kündigung deshalb unwirk-
sam.

Phase 2: Der Betriebsrat hat über die Mitteilung des Arbeitgebers zu beraten
und soll - falls erforderlich - den betroffenen Arbeitnehmer hören, bevor er
seine Stellungnahme abgibt. Der Betriebsrat kann dann entweder der ge-
planten Kündigung zustimmen, Bedenken dagegen äußern, ihr widerspre-
chen oder einfach schweigen. Unterlaufen dem Betriebsrat bei seiner Ent-
scheidungsfindung Fehler, so führen diese regelmäßig nicht zur Unwirksam-
keit einer Kündigung. 
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Wichtig: 

Bei der Kündigung von leitenden Ange-

stellten (§ 5 Abs. 3 BetrVG) ist kein

förmliches Anhörungsverfahren durchzu-

führen, sondern es reicht gemäß § 105

BetrVG eine Mitteilung an den Be-

triebsrat. Unbedingt beachten: Häufig

sind Mitarbeiter in leitender Funktion

keine leitenden Angestellten im Sinne

des Gesetzes. Dies gilt auch dann, wenn

sie im Arbeitsvertrag oder in der betrieb-

lichen Praxis als „leitende Angestellte“

bezeichnet werden. Beim geringsten

Zweifel, ob der betroffene Arbeitnehmer

im Sinne des Gesetzes leitender Ange-

stellter ist oder nicht, empfehlen wir, den

Betriebsrat in jedem Fall vorsorglich

nach § 102 BetrVG anzuhören. Geht

der Betriebsrat trotz Anhörung davon

aus, dass es sich um einen leitenden An-

gestellten handelt, kann er sich für un-

zuständig erklären. Damit endet das

Anhörungsverfahren. 



 Worüber muss der Arbeitgeber den Be-
triebsrat informieren?

Angaben zur Person
Zu den Angaben zur Person des zu kündigenden Arbeitnehmers gehören:
Alter, Familienstand, Zahl der unterhaltsberechtigten Kinder, Dauer der Be-
triebszugehörigkeit und der Arbeitsbereich, in dem der Arbeitnehmer einge-
setzt ist. Diese Daten sind für den Betriebsrat unverzichtbar, da sie in jedem
Kündigungsfall für die Interessenabwägung erheblich sind. Auch ein dem
Arbeitgeber bekannter Sonderkündigungsschutz zählt dazu. Insbesondere in
größeren Betrieben sollte stets sorgfältig geprüft werden, ob der zu kündi-
gende Arbeitnehmer einen Sonderkündigungsschutz genießt. Einige Son-
derkündigungsschutzrechte, wie z.B. die eines Immissionsschutzbeauftrag-
ten oder eines Abfall- und Gewässerschutzbeauftragten, werden nämlich
häufig übersehen. 

Teilt der Arbeitgeber dem Betriebsrat auf  Grundlage der Lohnsteuerkarte
eine falsche Zahl unterhaltsberechtigter Kinder des Arbeitnehmers mit,
führt dies nicht zur Fehlerhaftigkeit der Anhörung. Der Arbeitgeber ist im
Rahmen der Betriebsratsanhörung nicht verpflichtet, die Richtigkeit amtlich
dokumentierter Daten zu überprüfen. Er kann deshalb von den Eintragun-
gen in der Lohnsteuerkarte ausgehen, hat dies aber gegenüber dem Be-
triebsrat entsprechend zu kennzeichnen (BAG, Urteil vom 06.07.2006 – 2
AZR 520/05). Dies gilt jedoch nicht, wenn der Personalleiter oder andere,
mit der Verwaltung von Personaldaten betrauten Personen, positive Kennt-
nis von der zutreffenden Zahl unterhaltsberechtigter Kinder hatten.

Kündigungsart und –frist
Der Arbeitgeber muss dem Betriebsrat mitteilen, ob eine ordentliche oder
außerordentliche Kündigung, eine Beendigungs- oder Änderungskündigung
ausgesprochen werden soll. Will der Arbeitgeber eine außerordentliche
Kündigung, hilfsweise eine ordentliche Kündigung aussprechen, muss er
den Betriebsrat hiervon unterrichten und sowohl zur außerordentlichen als
auch zur ordentlichen Kündigung anhören. 
Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat außerdem die Kündigungsfrist mitzu-
teilen. Die Angabe des genauen Entlassungstermins (Ablauf  der Kündi-
gungsfrist, geplantes Ende des Arbeitsverhältnisses) kann dagegen in der
Regel nicht verlangt werden. Da nicht sicher ist, zu welchem Zeitpunkt die
beabsichtigte Kündigung zugeht, steht häufig auch der Endtermin der Kün-
digungsfrist noch nicht fest. 

Angaben zu den Kündigungsgründen 
Der Arbeitgeber hat dem Betriebsrat die Gründe für die Kündigung mitzu-
teilen. Damit ist eine umfassende Information des Betriebsrats über alle Ge-
sichtspunkte gemeint, die den Arbeitgeber zur Kündigung veranlassen. Der
Sachverhalt muss so umfassend und detailliert dargestellt werden, dass der
Betriebsrat ohne zusätzliche eigene Nachforschungen in der Lage ist 

Weiterführend:

Vergleichen Sie hierzu auf

www.arbeitsrecht-management.de die

Checkliste 1 „Angaben zur Person” 

Weiterführend:

Vergleichen Sie hierzu auf

www.arbeitsrecht-management.de die

Checklisten 2 - 4 
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Wichtig: 

Pauschale, schlag- oder stichwortartige

Darstellungen des Kündigungsgrunds rei-

chen nicht aus! So darf  z. B. eine ver-

haltensbedingte Kündigung nicht lediglich

damit begründet werden, dass der Mitar-

beiter „häufig unentschuldigt gefehlt“

habe. Der Arbeitgeber muss vielmehr

konkret schildern, an welchen Tagen

(Angabe des Datums!) der Arbeitneh-

mer nicht zur Arbeit erschienen ist und

gegebenenfalls vorhandene Beweismittel

(z.B. Zeugen) benennen.

So berechnen Sie die Wochen-

frist: 

Beispiel: Die Betriebsratsanhörung geht

dem Betriebsratsvorsitzenden am Mon-

tag, 19.03.2007, zu. Die Frist beginnt

am nächsten Kalendertag (Dienstag,

20.03.2007, 0:00 Uhr) und endet mit

Ablauf  des siebenten Kalendertags

(Montag, 26.03.2007, 24:00 Uhr –

nicht schon nach Dienstschluss!). Die

Kündigung darf  somit erst am Dienstag,

27.03.2007, ausgesprochen werden.

• zu prüfen, ob die angegebenen Gründe eine Kündigung rechtfertigen, 
• den betroffenen Arbeitnehmer gegebenenfalls zu den mitgeteilten Kündi-

gungsgründen zu befragen und
• eine substantiierte Stellungnahme zur geplanten Kündigung abzugeben.

Für die Angabe von Kündigungsgründen im Rahmen der Betriebsratsanhö-
rung gilt der Grundsatz der so genannten subjektiven Determinierung: Der
Arbeitgeber muss nicht alle Gründe vortragen, die eine Kündigung rechtfer-
tigen könnten. Eine Betriebsratsanhörung ist auch dann ordnungsgemäß,
wenn er dem Betriebsrat nur die Gründe mitteilt, die aus seiner subjektiven
Sicht die Kündigung rechtfertigen und für seinen Kündigungsentschluss
maßgebend sind. 

Tipp 1: Trotz dieser subjektiven Determinierung ist es jedoch meistens
sinnvoll, die Kündigung ausführlicher zu begründen und alle in Betracht
kommenden Kündigungsgründe aufzuführen. Denn in einem möglichen
Kündigungsschutzrechtsstreit kann der Arbeitgeber nur die Gründe zur
Rechtfertigung der Kündigung heranziehen, die er dem Betriebsrat rechtzei-
tig mitgeteilt hat. Ein so genanntes Nachschieben von Gründen ist nur in
Ausnahmefällen möglich (vgl. hierzu ausführlich Feichtinger/Danko, Die
Anhörung des Betriebsrats bei Kündigung, Rz. 423 ff.). 

Tipp 2: Checklisten zur verhaltensbedingten Kündigung und allen anderen
Kündigungsarten, eine ausführliche Rechtsprechungsübersicht sowie Mu-
sterformulierungen finden Sie im Buch Feichtinger/Danko, Die Anhörung
des Betriebsrats bei Kündigung, RWS-Verlag Köln, 2006. 

 Welche Fristen sind zu beachten?

Fristberechnung
Der Betriebsrat hat ab Zugang der Anhörung (z.B. Einwurf  des Schreibens
in Postfach des Betriebsrats, Eingang einer E-Mail) eine Woche (7 Kalender-
tage) Zeit, Bedenken gegen eine ordentliche Kündigung vorzubringen oder
dem Arbeitgeber Widerspruchsgründe mitzuteilen. Die Frist zur Stellung-
nahme zu einer außerordentlichen Kündigung beträgt drei Kalendertage.
Fällt das Fristende auf  einen Samstag, Sonntag oder Feiertag, endet die Frist
mit Ablauf  des nächsten Wochentages. 
Der Arbeitgeber darf  die Kündigung grundsätzlich erst nach Ablauf  dieser
Fristen aussprechen, sonst ist sie bereits deshalb unwirksam. Die Kündigung
gilt als ausgesprochen, wenn sie den Machtbereich des Arbeitgebers verlässt
(z.B. Aufgabe zur Post, Einwurf  in Briefkasten, Übergabe an Arbeitneh-
mer).

Abschließende Stellungnahme vor Ablauf der Fristen
Selbst in Eilfällen kann der Arbeitgeber nicht einseitig eine Abkürzung der
Anhörungsfrist veranlassen. Gibt der Betriebsrat jedoch bereits vor Ablauf
der Frist eine abschließende Stellungnahme ab, wird das Anhörungsverfah-
ren damit beendet und der Arbeitgeber darf  die Kündigung ausnahmsweise4



vor Ablauf  der Frist aussprechen. Diese Frist verkürzende Stellungnahme
des Betriebsrats kann nur dann angenommen werden, wenn der Mitteilung
des Betriebsrats an den Arbeitgeber eindeutig zu entnehmen ist, dass er kei-
ne weitere Erörterung des Falles mehr wünscht. Beispiel: „Der Betriebsrat
nimmt die beabsichtigte Kündigung zur Kenntnis und sieht das Anhörungs-
verfahren als abgeschlossen an.“

 Wie kann der Betriebsrat Widerspruch
einlegen?
Der Betriebsrat kann einer geplanten ordentlichen Kündigung auch wider-
sprechen. Äußert der Betriebsrat lediglich Bedenken gegen die Kündigung,
ist darin nicht zwingend ein Widerspruch zu sehen. Maßgebend ist, ob ein
unbefangener Dritter die Erklärung des Betriebsrats so verstehen musste,
dass er damit der beabsichtigten Kündigung entgegentritt und sich auf  die
gesetzlichen Widerspruchsgründe beruft. Auf  die Bezeichnung der Stellung-
nahme selbst kommt es nicht an. Bei der  außerordentlichen Kündigung gibt
es kein Widerspruchsrecht. 

Formelle und inhaltliche Anforderungen an einen Widerspruch
Seinen Widerspruch gegen die geplante ordentliche Kündigung muss der
Betriebsrat  innerhalb der Wochenfrist schriftlich gegenüber dem Arbeitge-
ber erklären. Für einen ordnungsgemäßen Widerspruch ist es außerdem
zwingend notwendig, dass er auf  einen der in § 102 Abs. 3 BetrVG genann-
ten Widerspruchsgründe Bezug nimmt. Die Widerspruchsgründe sind im
Gesetz abschließend geregelt:

• fehlerhafte Sozialauswahl
• Verstoß gegen eine Auswahlrichtlinie nach § 95 BetrVG
• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit an einem anderen Arbeitsplatz
• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit nach Umschulungs- und Fortbildungs-

maßnahmen 
• Weiterbeschäftigungsmöglichkeit  unter geänderten Vertragsbedingungen

(nur mit Einverständnis des Arbeitnehmers)

Folgen des Widerspruchs
Der Widerspruch des Betriebsrats wird in der Praxis oft unterbewertet, ob-
wohl er äußerst unangenehme wirtschaftliche Folgen für den Arbeitgeber
hat. Zwar führt der ordnungsgemäße Widerspruch nicht zur Unwirksamkeit
der Kündigung. Der Arbeitgeber kann trotz Widerspruchs kündigen, er
muss dem Arbeitnehmer lediglich mit der Kündigung eine Abschrift des
Widerspruchs zuleiten. Unter Bezugnahme auf  den Widerspruch kann der
betroffene Arbeitnehmer jedoch den so genannten betriebsverfassungs-
rechtlichen Weiterbeschäftigungsanspruch aus § 102 Abs. 5 BetrVG geltend
machen, wenn neben einem ordnungsgemäßen Widerspruch folgende wei-
tere Voraussetzungen vorliegen:
• fristgerechte Erhebung der Kündigungsschutzklage
• rechtzeitige Erklärung eines Weiterbeschäftigungsverlangens gegenüber

dem Arbeitgeber

Wichtig: 

Der Betriebsrat muss den Widerspruchs-

grund durch die Angabe von Tatsachen

konkretisieren. Das bloße Abschreiben

des Gesetzestextes reicht nicht aus.

Nicht erforderlich ist es dagegen, dass die

vom Betriebsrat geltend gemachten Wi-

derspruchsgründe tatsächlich vorliegen.

Ein Widerspruch gilt selbst dann als

ordnungsgemäß, wenn die vom Betriebs-

rat angeführten Tatsachen weder richtig,

noch einleuchtend sind und selbst wenn

die Begründung nicht schlüssig ist. Die

Rechtsprechung macht es dem Betriebsrat

hier sehr leicht, was angesichts der erheb-

lichen Folgen, die mit dem Widerspruch

verbunden sind, kritikwürdig ist. 
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Als Folge muss der Arbeitgeber den Arbeitnehmer zu unveränderten Ar-
beitsbedingungen weiterbeschäftigen. Anderenfalls kann der Arbeitnehmer
seine Weiterbeschäftigung mit einer einstweiligen Verfügung durchsetzen.
Unter Umständen ist dem Arbeitnehmer bis zum rechtskräftigen Abschluss
des Kündigungsrechtsstreits (kann mehrere Jahre dauern!) das Gehalt fort-
zuzahlen. Dies gilt selbst dann, wenn später das Gericht die Wirksamkeit der
Kündigung bestätigen sollte.

Ein Arbeitgeber kann diese Folgen nur beseitigen, indem er die Entbindung
von der Weiterbeschäftigungspflicht verlangt. Hierzu muss er eine einstweili-
ge Verfügung beim Arbeitsgericht beantragen. Eine solche Entbindung ist
nur unter engen Voraussetzungen möglich, nämlich wenn: 

• die Kündigungsschutzklage des Arbeitnehmers keine hinreiche Aussicht
auf  Erfolg bietet oder mutwillig erscheint

• die Weiterbeschäftigung zu unzumutbaren wirtschaftlichen Belastungen
führen würde

•  der Widerspruch des Betriebsrats offensichtlich unbegründet war

 Fazit
Mit dem nötigen Know-how haben Sie es als Arbeitgeber in der Hand, die
strengen formalen Kündigungsanforderungen professionell zu erfüllen. Mit
einer perfekt vorbereiteten Kündigung und einer sorgfältig ausgearbeiteten
Betriebsratsanhörung nehmen Sie einem verständigen Betriebsrat oft bereits
den Wind aus den Segeln und verhindern einen Widerspruch gegen die be-
absichtigte Kündigung. Können Sie einen Widerspruch nicht vermeiden, er-
höhen Sie mit einer gründlich durchdachten Betriebsratsanhörung in jedem
Fall die Erfolgsaussichten, wenn Sie Ihren Anspruch auf  Entbindung von
der Weiterbeschäftigungsverpflichtung durchsetzen möchten.
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